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Forstleute als eidgendssische Parlamentarier
Von U. Ziircher, Birmensdorf

(Eidg. Anstalt fiir das forstliche Versuchswesen)
Oxf, 90
1. Einleitung

Staat und Forstwirtschaft haben verschiedene Beriihrungspunkte. Die
Erhaltung des Waldareals, der Schutz, die geordnete Nutzung des Waldes
und die Waldmehrung sind ohne staatliche Mithilfe, Vorschriften und Auf-
sicht auch in einem liberalen Staatswesen nicht durchzusetzen. Wer Auf-
gaben dem Staat tbertridgt, mul3 nicht nur Ldsungen vorschlagen. Er muf}
auch dafiir besorgt sein, daB sie in den gesetzgebenden Gremien durchgesetzt
und angenommen werden.

Forstliche Meinungsbildung, insbesondere forstrechtliche Entscheidungs-
vorbereitungen, sind bisher durch verschiedene Instanzen erfolgt. Einen gro-
Ben Einflu hatten seit jeher die forstlichen Verwaltungsstellen des Bundes
(Oberforstinspektorat) und der Kantone (Kantonsforstimter). Der Schwei-
zerische Forstverein hat das Verdienst, verschiedene erfolgreiche Initiativen
ergriffen zu haben. Die Titigkeit der forstpolitischen Kommission ist ein
weiterer Schritt in dieser Richtung. Es.ist zu hoffen, daB dieser unabhingige
Verein weiterhin auch jenen Fachleuten die Mitarbeit 6ffnet, welche nicht
eine hohe Stellung in der Verwaltungshierarchie oder eine mafgebende
Position einnehmen. Zu den forstlich entscheidungsbildenden Institutionen
sind auch die Waldwirtschaftsverbdnde zu zidhlen.

Mit der Willensbildung ist es aber nicht getan. Meistens mul3 der Fach-
vorschlag, namentlich wenn er in einem Gesetz verbindlich gefal3t werden
soll, in den Legislativen durchgesetzt werden. Auf eidgendssischer Ebene sind
es der National- und Stdnderat. Es ist daher fiir die erfolgreiche Verwirk-
lichung eines Vorhabens wichtig, in den Legislativen Interessenten zu be-
sitzen, welche die Vorhaben vertreten.

Die zweite Hilfte des letzten Jahrhunderts war auf eidgendssischer Ebene
forstrechtlich eine sehr ergiebige Zeit. Wohl war die Zeit reif fiir solche
Losungen. Sie muBten aber in den politischen Kreisen bekanntgemacht und
vertreten werden. Dies ist bestimmt das groBe Verdienst verschiedener Forst-
leute, welche den eidgendssischen Riten in dieser Zeit angehort haben.

Im folgenden soll untersucht werden, welche Forstleute seit der Griin-
dung des Bundesstaates 1848 den eidgendssischen Riten angehorten. Eine
solche Darstellung ist erst moglich geworden, nachdem Erich Gruner
(1966) unter Mitwirkung von Karl Frei und anderen die Biographien der
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Mitglieder der eidgendssischen Rite 1848 bis 1920 bearbeitet und heraus-
gegeben hat. Fiir die Zeit nach 1920 dienten die Jahrbiicher der eidgendssi-
schen Rite. Als weitere Grundlagen wurden die forstlichen Zeitschriften
benutzt. Dank der systematischen Ordnung des Inhaltes der «Schweizeri-
schen Zeitschrift fiir Forstwesen» und des «Journal forestier suisse» durch
A. Henne (1937) sind diese Quellen heute gut zuginglich. Leider ist der
«Praktische Forstwirt» bibliographisch unzweckmiBig katalogisiert. Sein
Redaktor war von 1887 bis 1907 der Aargauer Nationalrat Baldinger. Dieser
Forstmann war mafB3gebend an der forstrechtlichen Arbeit im Nationalrat
beteiligt. Im «Praktischen Forstwirt> hatte er ein eigenes Sprachrohr,
Zudem stammen die Artikel und Bemerkungen aus direkter Quelle, so daB3
diese Zeitschrift fiir historische forstrechtliche und forstpolitische Studien
nicht tibergangen werden darf. Es ist sehr zu hoffen, dafl diese Quelle einmal
bibliographisch besser erschlossen wird.

2. Wer wurde als Forstmann ausgeschieden ?

Eine eindeutige Auswahl kann nicht erfolgen. Es ist notwendig, fiir die
Auswahl verschiedene Kriterien aufzustellen. Als Forstmann wurde vorerst
ausgeschieden, wer ein forstliches Studium oder einen Forsterkurs absolviert
hat, ungeachtet der spiteren beruflichen Titigkeit. Die Auswahl mul} aber
noch weiter gefal3t werden. Vor der Griindung der ETH haben verschiedene
Forstleute ihre Ausbildung an Meisterschulen oder ausldndischen Lehr-
anstalten erhalten. Zu Forstleuten wurden auch jene gezihlt, welche eine
land- und forstwirtschaftliche Ausbildung genossen haben. In einzelnen Fil-
len ist die Ausbildung unbekannt. Die Betreffenden sind aber einem Forst-
kreis oder einer Forstverwaltung vorgestanden. Wir haben diese Parlamen-
tarier ebenfalls beriicksichtigt, denn es ist nicht anzunehmen, dal} sie ohne
Interesse fiir die Sache des Waldes, wenn vielleicht auch mit bescheidenen
Kenntnissen, ihr Amt ausiibten. In den kurzen biographischen Hinweisen
im nichsten Kapitel bietet sich Gelegenheit, die Verbindung der einzelnen
zum Forstberuf aufzuzeigen. Es ist anzunehmen, daf die getroffene Auswahl
jene beriicksichtigt, welche ausbildungsmiBig und beruflich forstlich als
kompetent bezeichnet werden kénnen. Sicher ist das Interesse und die Sach-
kenntnis auch von andern zu erwarten. Insbesondere haben sich biuerliche
Kreise stets fiir die Sache des Waldes eingesetzt. Mit der getroffenen Auswahl
haben wir versucht, jene auszuscheiden, bei denen fachlich fundierte Kennt-
nisse und Erfahrungen vorausgesetzt werden diirfen. Es ist bei ihnen anzu-
nehmen, daB sie besonders fiir die Belange des Forstwesens aufgeschlossen
waren und sich dafiir eingesetzt haben.

3. Kurze biographische Hinweise

Voraussetzung fiir die folgenden Betrachtungen ist die Kenntnis der
Lebensldufe der einzelnen forstlichen Parlamentarier. Die biographischen
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Hinweise wurden nach dhnlichen Gesichtspunkten geordnet. Wir haben es
zur Straffung der Darstellung unterlassen, weitere Bemerkungen tiber den
einzelnen zu machen. Es geht nicht um die Darstellung der Wirksamkeit,
sondern nur um eine Ubersicht iiber jene Forstleute, welche der Bundesver-
sammlung angehorten. Sie werden in alphabetischer Reihenfolge angefiihrt.

Baldinger, Emil (1838—1907)

Nach dem Studium an der ETH war Baldinger von 1860 bis 1887 Ober-
forster des 3. Kreises in Baden.
1887—1907 Kantonsobertorster.

Seit 1887 Redaktor des «Praktischen Forstwirts».
Nationalrat: 1876—1907.

Das forstpolitische Wirken Baldingers auf der eidgendssischen Ebene
mul3 hoch eingeschitzt werden. Die Motion Baldinger gab 1893 den AnlabB,
den Bereich der Bundesaufsicht auf das ganze Gebiet der Schweiz auszudeh-
nen, was 1897 in einer Verfassungsinderung angenommen wurde. Baldinger
war auch Prisident der nationalritlichen Kommission fiir das Eidgendssische
Forstgesetz 1902. Bereits die Eintretensdebatte vom Juni 1899 gab viel zu
reden. Es machte sich eine Opposition bemerkbar. Die Fiirsprache der For-
ster-Nationalridte Baldinger, Erismann und Péteut hat nicht unwesentlich
zum positiven Eintretensbeschlul} beigetragen.

Baldinger setzte sich auch fiir lokale Fragen ein (Eisenbahn, Korrektur
der Aare) und war an volkswirtschaftlichen Fragen interessiert (Zolltarif,
Fabrikgesetzgebung). Er hatte groBen Anteil an der Griindung des Verban-
des Schweizerischer Unterforster. Er selbst bezeichnete sich: katholisch, wirt-
schaftlich fortschrittlich, politisch unabhdngig. Gruner charakterisierte ihn
als «<administratives Talent mit eisernem Fleif3».

Vergleiche Zeitschrift fiir Forstwesen 1907, S. 21 {f.

Blanchenay, Louis (1801—1881)

Nach philosophischen Studien war er von 1837 bis 1839 Forstinspektor
des zweiten waadtlindischen Forstkreises.
1839—1861 waadtlindischer Regierungsrat.
Nationalrat: 1848—1860.
1860 Prisident der «commission des foréts».

Briatte, Frangotis (1805—1877)

Nach dem Schulbesuch in Lausanne folgten eine landwirtschaftliche Aus-
bildung am Institut Fellenberg in Hofwyl und forstwirtschaftliche Studien
in Deutschland und Frankreich.

1828 Forstinspektor des Forstkreises der Alpen mit Sitz in Vevey.
1851 Forstinspektor des Forstkreises Jorat mit Sitz in Corcelles-le-Jorat, wo
seine Familie das Schlof3 besal3.
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1835—1845 Mitglied der «commission des foréts»; er prisidierte dieselbe
1845—1847 und 1850—1853.

1845—1862 waadtlindischer Regierungsrat.

Stinderat: 1848—1853, 1856—1862, 1864—1867; er war viermal Priasident des

Stinderates 1848/49, 1852/53, 1856/57 und 1859/60.

Dapples, Edouard (1807—1887)

Nach theologischen und philosophischen Studien in Lausanne und nach
einer Luftrohrenerkrankung betrieb er forstliche Studien bei Forstmeister
von Greyerz in Bayreuth, wo er glinzende Examen bestand. 1833 kehrte er
in die Heimat zurtck.

1855 Forstinspektor des Forstkreises «La Cotes.
1840—1842 Forstinspektor des Kreises Lausanne.
1843—1848 Stadtprisident von Lausanne,

1848—1851 Forstinspektor der Stadt Lausanne.
1857—1867 erneut Stadtprisident von Lausanne.
Nationalrat: 1851—1854, 1857—1866, Priasident 1861.

Erismann, Max (1847—1923)
Studierte Forstwirtschaft an der ETH und in Tharandt. Er hat kein
offentliches Forstamt bekleidet, sondern von 1872 bis 1921 die Kuranstalt

und den Gutsbetrieb Brestenberg gefiihrt.
Nationalrat: 1887—1911.

Fenk, Jakob (1897—1968)
Er betitigte sich in den Jugendjahren in der Landwirtschaft und wandte
sich spiter dem Forstwesen zu.
1899—1935 sanktgallischer Revierforster.
Nationalrat: 1925—1947.

Griinig, Peter (geb. 1923)
Studium der Forstwirtschaft an der ETH.
1949—1956 Assistent am Institut fiir Waldbau der ETH.
Seit 1956 Stadtoberforster in Baden.
Nationalrat: seit 1967.

Hertenstein, Friedrich (1825—1888)

Als Sohn eines Forstmeisters in Kyburg ZH aufgewachsen. Nach forst-
licher Titigkeit bei seinem Vater und Ausbildung in Tharandt war er forst-
lich im Kanton Ziirich titig.

1848—1852 Taxator.
1853—1856 kantonaler Forstadjunkt.
1856—1872 Forstmeister des I1. ziircherischen Forstkreises mit Wohnsitz in

Fehraltorf und spiter Winterthur,
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1872—1879 ziircherischer Regierungsrat.

Nationalrat: 1872—1878.

Stdanderat: 1878—1879.

1879—1888 Bundesrat, verstorben als Bundesprisident. _

Hertenstein hat sich namentlich um den Ausbau des Militdrwesens grof3e
Verdienste erworben. Gruner (1966, S. 77) beurteilt ihn: «Als Politiker tritt
dieser in sich gekehrte Bundesrat nicht hervor, wird aber als guter, spar-
samer Verwalter geschitzt.»

Vergleiche Schweizerische Zeitschrift fiir Forstwesen 1889, S. 21,

Huonder, Johann Josef (1878—1935)
Studium der Forstwirtschaft an der ETH.
1904—1910 Kantonsoberforster von Appenzell-Innerrhoden.
1910—1927 Kreisoberforster in Disentis GR.
1927—1935 biindnerischer Regierungsrat.
Stinderat: 1950—1935.
Vergleiche Schweizerische Zeitschrift fiir Forstwesen 1935, S. 67 ff.

Jordan, Adolphe (1845—1900)
Studium an der ETH und in Nancy.
1871—1879 Forstinspektor des 4. und nach 1874 des 1. waadtlandischen Forst-
kreises.
1879—1883 Kantonsforstinspektor, zuerst in Moudon und dann in Lausanne
wohnhaft.
1883—1900 waadtlindischer Regierungsrat.
Nationalrat: 1881—1883, 1896—1900,
Stianderat: 1888—1896 (Prisident 1895/96).
Jordan war einer der fiihrenden Koépfe der waadtlindischen Radikalen.
Wihrend seiner Regierungsratszeit sind insbesondere das Sekundir-StraBen-
netz ausgebaut und verschiedene FluBkorrekturen durchgefithrt worden.

Knobel, Kaspar (1882—1953)

Studium der Forstwirtschaft an der ETH.
1905—1923 Forstadjunkt des Kantons Schwyz.
1923—1953 Kantonsoberforster in Schwyz.
Nationalrat: 1943—1953.

1935—1938 Prisident des Schweizerischen Forstvereins.

Vergleiche Schweizerische Zeitschrift fiir Forstwesen 1953, S. 55 ff.

Liechti, Hermann (1850—1921)
Studium der Forstwirtschaft an der ETH.

1871—1872 Forstinspektor des Kreises Gruyére und Veveyse in Bulle,
1877—1886 Forstinspektor des See- und Broyebezirks.
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1871—1912 Verwalter der Dominen der Stadt Murten und der eigenen Be-
sitzungen.
Nationalrat: 1911—1919.

Vergleiche Schweizerische Zeitschrift fiir Forstwesen 1921, S. 109 ff,

Meister, Ulrich, Vater (1801—1874)

Als Sohn eines wohlhabenden Friedensrichters ist er in Benken ZH auf-
gewachsen. Er arbeitete einige Zeit auf der Oberamtskanzlei Andelfingen
und wurde zur forstlichen Ausbildung ausgewihlt. Die Ausbildung erhielt
er in Tharandt.

1822—1870 Forstmeister des 1I1. ziircherischen Forstkreises mit Wohnsitz in
Benken.
Nationalrat: 1856—1866.

Er prisidierte mehrere Eisenbahnkommissionen und widmete sich vor-
wiegend agrarischen Fragen. 1865 reichte er eine Motion betreffend Forst-
schutz im Hochgebirge ein.

Vergleiche Schweizerische Zeitschrift fiir Forstwesen 1874, S. 73 ff.

Meister, Ulrich, Sohn (1838—1917)
Studium der Forstwirtschaft an der ETH und in GieB3en.

1862—1864 Adjunkt des Oberforstamtes Ziirich.
1864—1875 Forstmeister des 1. Kreises.

1875—1914 Forstmeister der Stadt Ziirich.
Nationalrat: 1882—1890, 1892—1911 (Prisident 1902).

Meister war neben seiner Stellung als Forstmeister der Stadt Ziirich viel-
seitig aktiv und stand «wihrend Jahrzehnten im Mittelpunkt des politischen
und gesellschaftlichen Lebens von Ziirich und der Eidgenossenschaft». Es ist
heute fast nicht glaubhaft, welche Amter Meister neben dem Beruf aus-
gelibt hatte:

Er war einer der fithrenden Kopfe der Freisinnigen Partei, GroBer Stadt-
rat (1860—1869), Kantonsrat (1872—1916), Prisident des Verwaltungsrates
der «Neuen Ziircher Zeitung», Pridsident des Verwaltungsrates der Sihltal-
bahn, erster Prisident der Depeschenagentur (1895—1917), Mitglied und Pri-
sident zahlreicher Kommissionen und Vereine, Erziehungsrat (1899—1909);
schlieBlich kommandierte er als Oberstdivisiondr die 6. Division.

Péteut, Louis (1843—1924)
Forstliche Ausbildung und Diplom der Forstschule Riitti BE.
1862—1865 Forster in Saignelégier.
1865—1869 Forster in Bellelay.
1870—1903 Statthalter in Moutier.
Nationalrat: 1897—1899.
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Riniker, Johann Heinrich (1841—1892)

Nach dem Forststudium an der ETH und in GieBBen folgte eine Praxis
in Deutschland. 1867 wurde er zum Adjunkten des aargauischen Oberforst-
amtes gewdahlt.

1868—1872 Oberforster des 4. Kreises.
1872—1887 Kantonsoberforster.
1887—1892 aargauischer Regierungsrat. Wihrend dieser Zeit war er auch

Mitglied des Eidgendssischen Schulrates.

Nationalrat: 1878—1892,
Redaktor des «Praktischen Forstwirts» 1882—1887.

Vergleiche Praktischer Forstwirt 1892, S. 179 ff.

De Schaller, Julien (1807—1871)
Nach forstlichen Studien in Bayern, Interlaken und Villingen (Aargau)
war er seit 1830 freiburgischer Kantonsoberforster.
1848—1855 treiburgischer Regierungsrat.
1857—1870 Direktor der Eisenbahn Bern—Freiburg—ILausanne.
Standerat: 1850—1851, 1854—1858 (Vizeprisident 1858).
Nationalrat: 1851—1852.

1855 wurde er als radikaler Bundesratskandidat nominiert; unterlag aber.

Schlup, Johannes (1829—1897)
Schlup besuchte Waldbaukurse in Biiren a. d. A. unter W. von Greyerz
und absolvierte das Polytechnikum Karlsruhe.

1851—1856 Forstamtsverweser (Biel), Taxator (Thun).

1857—1860 Oberforster in Interlaken.

1860—1865 Vorsteher und Leiter der Waldbauschule Biiren.

1868—1897 (pensioniert) Kreisoberforster des Seelandes mit Sitz in Nidau
und spater Aarberg.

Nationalrat: 1878—1887.
Er lehnte zweimal eine Regierungsratswahl ab.
Vergleiche Schweizerische Zeitschrift fiir Forstwesen 1898, S. 1 L.

Schnyder, Jules (1843—1928)
Nach Abschlull des Forststudiums an der ETH

1864—1867 Forstamtsgehilfe in Pruntrut, Bern und Nidau.

1869—1882 bernischer Oberforster des I11. Kreises in Bern.

1882—1920 Oberforster des XII. Kreises in Neuenstadt und zugleich Forst-
verwalter der Burgergemeinde Neuenstadt.

Nationalrat: 1881—1884. '
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Steiner, Jakob (1884—1962)

Steiner war Landwirt und Gemeindeférster in Reitnau, Bezirk Zofingen,
Kanton Aargau.
Nationalrat: 1935—1939.

Vergleiche Praktischer Forstwirt 1963, S. 64.

De Techtermann, Arthur (1841—1909)

Er studierte Forstwirtschaft an der ETH und in Gieflen. Forstinspektor
des freiburgischen Forstkreises Glane-Veveyse.
1873—1881 freiburgischer Regierungsrat.
Nationalrat: 1875—1881.

Anschliefend widmete er sich militdrischen Fragen und wurde 1898
Kommandant des 1. Armeekorps.

Vergleiche Schweizerische Zeitschrift fiir Forstwesen 1909, S. 339.

Weber, Johann (1828—1878)

Nach land- und forstwirtschaftlichen Studien in Hohenheim und an der
Universitit Miinchen war er als Landwirt titig.
1858—1872 bernischer Regierungsrat (Direktor der Dominen, Forste und
Entsumpfungen).
1872—1878 Direktor der Gotthardbahn.
Nationalrat: 1860—1868.
Stinderat: 1868—1875.

Weber war ausgebildeter Landwirt, hatte sich aber stets auch um das
Forstwesen bemiiht. In den entscheidenden Jahren von 1874 und bei der
Vorbereitung des ersten Eidgenossischen Forstgesetzes 1876 war er der ein-
zige, dem Forstwesen von Haus aus nahestehende Reprisentant. Von 1865
bis 1878 war Weber Prisident des Schweizerischen Forstvereins.

Vergleiche Schweizerische Zeitschrift fiir Forstwesen 1879, S. 97 ff.

Von Werdt, Friedrvich (1831—1893)

Er hat Forst- und Ingenieurwissenschaften studiert. Als Ingenieur war er
bei verschiedenen groferen Werken im Ausland titig. Bewirtschaftete an-
schliefend das Gut der Familie in Toffen BE.

Nationalrat: 1872—1881.

Forstlich nicht hervorgetreten.

Yersin, Jean (1864—1934)

Nach dem Studium der Forstwirtschaft an der ETH lebte er auf seinem
Gutsbetrieb in der Gemeinde Prangins VD als «gentleman-farmer».
Nationalrat; 1914—1919.
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4, Die zahlenmaBige und zeitliche Zugehorigkeit

Insgesamt konnten 24 Forstleute im Sinne unserer Umschreibung ermit-
telt werden, welche dem Parlament von 1848 bis heute angehorten. AuBer
der Zeit von 1920 bis 1924 und von 1953 bis 1967 gehorte immer mindestens
ein Forstmann den eidgendssischen Riten an. In den ersten 71 Jahren seit
der Griindung des Bundesstaates waren nicht weniger als 19 Forstleute ein-
oder mehrmals Ratsmitglieder. Nach 1919 — einer Periode von 49 Jahren —
finden wir nur noch fiinf Forstleute, ndmlich drei Forstingenieure und zwel
Forster. Im letzten Jahrhundert lassen sich zwei ausgesprochene Hiufungen
unterscheiden. Von 1857 bis 1862, 1865 bis 1866 und von 1876 bis 1901 ge-
horten stindig mindestens vier Forstleute gleichzeitig den Riten an. 1883
war eine absolute Spitze mit nicht weniger als sechs Nationalriten erreicht.
Ferner gehorte zur selben Zeit Hertenstein dem Bundesrat an, so dal3 die
forstliche Prisenz eine fast nicht glaubhafte GroBe erreichte. Es ist heute
nicht mehr vorstellbar, daB} ein zahlenmiBig derart geringer Berufsstand eine
derart groe Zahl gleichzeitig stellen konnte. Auch gemessen an der Gesamt-
zahl der National- und Stiinderite von 1848 bis 1919 ist das forstliche Kon-
tingent sehr beachtlich. Von den 1425 Vertretern dieser Zeit waren 19 Forst-
leute. Bei etwa 160 praktizierenden Forstleuten ist dies sehr viel. Nach den
zum Politiker pridestinierten Juristen diirfte im letzten Jahrhundert kein
anderer Berufszweig, gemessen an der Anzahl, derart stark vertreten gewesen
sein. Leider ist die Vertretung im 20. Jahrhundert unvergleichlich geringer
und eher sporadisch.

5. Dauer der Parlamentszugehorigkeit

Die Dauer der Ratszugehorigkeit wurde nach dreijahrigen Perioden ge-
gliedert, entsprechend der Periodenlinge vor 1919. Dabei wurden auch die
Mandatsinhaber nach 1919 mitgezihlt, jedoch ohne Berticksichtigung des
gegenwartigen Nationalrates Dr. Griinig. -

Ratszugehdrigkeil Anzahl forstli'che 0y 0/y aller Mitglieder

Jahre Parlamentarier 1896—1919
1— 3 2 9 17
4— 6 5 23 16
7— 9 1 17 18
10—12 4 17 16.
13—15 4 17 6
1618 - — 10
19—21 — - 6
22 u. mehr 4 17 ; 11
23 100 100
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Verglichen mit der durchschnittlichen Zugehorigkeit aller Mitglieder
fallt vorerst auf, daB3 vier forstliche Parlamentarier lange den Réten ange-
horten. Es sind dies Baldinger (81 Jahre), Meister Sohn (27 Jahre), Erismann
(24.Jahre) und Fenk (22 Jahre). Baldinger gehort von allen Mitgliedern, die
den Riten vor 1919 angehérten, zu den amtsiltesten: Sieben weisen eine
gleich lange Zugehorigkeit auf, nur vier waren linger Mitglied des National-
rates. Aber auch in der Zugehorigkeit {iber drei bis fiinf Perioden sind die
Forster gut vertreten. Nur zwei gehorten eine einzige Periode dem Rat an.
Es mul} ferner beachtet werden, dal3 fiinf als Mandatsinhaber starben und
einer als Stinderat zum Bundesrat gewihlt wurde. Die Zugehorigkeit der
forstlichen Parlamentarier darf als liber dem Durchschnitt bezeichnet wer-
den. Dies 140t sicher den Schlul3 ziehen, dal} viele eine recht grof3e person-
liche Popularitit besalen. Bei Majorzwahlen, denen sich der Mandats-
inhaber alle drei Jahre zu stellen hat, ist dies Voraussetzung, um wieder-
gewidhlt zu werden.

6. Die forstlichen Parlamentarier nach Wahlkantonen

Die 24 Forstleute stammen lediglich aus acht Kantonen. Die Kantone
Bern, Waadt und Aargau waren je flinfmal vertreten; Ziirich und Freiburg
je dreimal; Schwyz, Graubiinden und St. Gallen ein einziges Mal. Aus den
iibrigen Kantonen stammte nie ein Forstmann. Von 1857 his 1860 gehorten
drei waadtlindische und von 1888 bis 1892 drei Aargauer Forster gleichzeitig
zu den Riten. Uberraschend ist ferner, daf} zwei bernische Oberforster be-
nachbarter Forstkreise (Aarberg und Neuenstadt) von 1881 bis 1884 gleich-
zeitig im Nationalrat saen.

Die Griinde dieser Hdufung auf die Kantone Bern Waadt, Aargau,
Zurich und Freiburg sind nicht ohne weiteres erklarlich. Vorerst diirfte
natiirlich die Personlichkeit des Bewerbers zu berticksichtigen sein. Bei
Majorzwahlen ist dies noch wichtiger als bei den heutigen Proporzwahlen.
Sodann handelte es sich um agrarische Kantone, in denen die Waldwirt-
schaft eine gewisse Bedeutung besitzt. Ferner diirfte die parteipolitische Kon-
stellation eine Rolle spielen. Es handelt sich um Kantone, in denen die radi-
kale Partei stark war. Zwei Freiburger gehéren ebenfalls dieser Richtung an.
Ferner ist zu bedenken, daB diese Kantone verhiltnismidfig viele Mandate
zu vergeben haben, was die Chancen einer Wahl vergréBert. Auf den ersten
Blick wiirde man annehmen, dal} die Bedeutung des Waldes im Gebirge
einer Wahl forderlich sein kénnte. Das trifft aber gar nicht zu. Von den
Gebirgskantonen war einzig Graubiinden einmal fiir kurze Zeit vertreten
(Huonder). Bei dieser Wahl diirfte neben der beruflichen Leistung des
Mandatinhabers seine parteipolitische Zugehorigkeit von Bedeutung ge-
wesen sein. Sonst aber stammen die forstlichen Parlamentarier ausschheﬁ
lich aus Tlachlandoebleten
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7. Parteizugehorigkeit

Vor 1893 gab es keine organisierten Fraktionen in der Bundesversamm-
lung. Hiufig kénnen Gruppierungen von Interessenvertretern unterschie-
den werden. Verfassungsfragen und insbesondere die Eisenbahnpolitik boten
dazu Gelegenheit. Die Gruppierungen konnen mit den heutigen Parteien
nicht verglichen werden. Die Freisinnig-demokratische Partei nahm erst
1894 und die Katholisch-konservative Partei 1896 klarere Formen an. Die
Sozialdemokraten sind ‘erst seit 1911 als eigene Fraktion vertreten. Eine
Gruppierung nach Parteien ist zumindest vor 1900 nicht moglich. Viel mehr
als heute ist die gesinnungsmiBige Einstellung des einzelnen entscheidend.
Diese fiir jeden zu ermitteln ist schwierig, weil seine Entscheide in Sach-
fragen, seine Beziehungen, seine gesellschaftliche Stellung, seine Verbindun-
gen, sein Freundeskreis und auch sein Herkommen mitberiicksichtigt wer-
den miissen. Verschiedene fithrende Képfe haben sich eine Gefolgschaft ver-
schafft, so der lingere Zeit maBgebende Ziircher Politiker Alfred Escher. Er
hatte sich neben der politischen auch eine wirtschaftliche Macht geschaften.
In der Folge lassen sich Anhinger und Gegner solch fiihrender Kopfe unter-
scheiden, was sich auch auf die Gruppierungen auswirkte. Vor 1894 ist es
nur moglich, folgende Gliederung vorzunehmen: links, Zentrum, rechts.
Verglichen mit den heutigen Parteien stimmen sie héchstens in der radika-
leren bzw. konservativeren Einstellung tiberein. Zu den Linken nach 1860
sind die Oppositionsgruppen namentlich in der Ostschweiz zu zidhlen, ferner
die Radikalen Berns, Luzerns, Freiburgs und der Welschschweiz. Zur Mitte
werden die Anhidnger Eschers, die gemiBigten Konservativen der Ostschweiz
und der Innerschweiz und die Liberalen der Westschweiz gezdhlt. Zur Rech-
ten gehéren schliefflich die reformierten und katholischen Konservativen.

Unter Voraussetzung dieser Einteilung 140t sich folgende Gliederung der
forstlichen Parlamentarier vornehmen. Die Ziircher sind dem Zentrum
(Gruppe um Escher) zuzuschreiben. Die Berner gehéren zur Linken mit Aus-
nahme Schnyders (gemiBigter Liberaler). Der Freiburger de Schaller galt als
Seele der radikalen Freiburger Regierung; Liechti war freisinnig; de Tech-
termann konservativ. Baldinger war anfinglich liberal; spiter, infolge Ent-
zweiung unabhingig. Riniker ist zur Linken zu zdhlen, Erismann zur Mitte.
Die Waadtldnder Blanchenay und Briatte gehorten zur Linken; Jordan war
einer der Chefs der Waadtlinder Radikalen; Dapples gehorte zum Zentrum
und Yersin gilt als liberal, obschon er mit Unterstiitzung der Radikalen ge-
wihlt wurde. Die forstlichen Parlamentarier nach 1919 lassen sich partei-
politisch wie folgt zuordnen: Die beiden Katholisch-konservativen Huonder
und Knobel, der Sozialdemokrat Fenk, der Freisinnige Griinig. Steiner wird
unter den Freien Demokraten aufgefiihrt.

Die forstlichen Parlamentarier konnen gesinnungsmilig der Mitte bis
Linken (Radikale) zugezihlt werden. Es ist ferner zu beachten, dal} sie mit
Ausnahmen keine ausgesprochenen Parteileute gewesen sind. Dies trifft ins-
besondere fiir Hertenstein und Baldinger zu.



8. Der Anteil hoherer Offiziere

Im eidgenossischen Parlament war der Anteil hoherer Offiziere stets
groB. Er bewegte sich zwischen 30 und 40 Prozent. Um die Jahrhundertwende
waren zeitweise bis zu sieben aktive Divisiondre und Korpskommandanten
im Parlament. Der «Politikeroffizier» war eine bekannte Erscheinung. Wer
sich ein politisches Amt leisten konnte, war meistens auch in der materiellen
Lage, ein hohes militdrisches Amt auszuiiben. Zudem konnten sich beliebte
Truppenfithrer in den militirischen Kursen einen Anhang schaffen. Sie
besaBen eine grofBe Chance, gewdhlt zu werden. Die forstlichen Parlamen-
tarier passen gut in dieses Bild. Von 15 ist die militdrische Laufbahn be-
kannt. Es waren alle hohe Offiziere: zwei Majore, vier Oberstleutnants, sechs
Obersten, ein Oberstbrigadier (Riniker), ein Oberstdivisiondr (Meister) und
ein Oberstkorpskommandant (de Techtermann).

9. Forstliche Parlamentarier in hohen politischen Chargen

Hier ist vorerst der einzige Bundesrat zu nennen, der dem Forsterberuf
entstammte: Friedrich Hertenstein. Er bekleidete dieses Amt von 1879 bis
1888 und hat sich namentlich um den Ausbau des eidgendssischen Militar-
wesens verdient gemacht. Unter ihm wurde der Landsturm organisiert,
Unteroffiziersschulen eingefiihrt und die Gotthardbefestigung ausgebaut.
Er verstarb 1888 als Bundesprisident. 1855 war de Schaller Bundesrats-
kandidat, unterlag aber in der Abstimmung. Vier Forstleuten wurde die
Ehre des Ratsprisidenten zuteil. Briatte war gleich viermal Stinderatsprisi-
dent (1848/49, 1852/53, 1856/57 und 1859,60). Dapples prisidierte den Natio-
nalrat 1861 und Jordan den Stinderat 1895/96. Neben diesen Waadtlindern
hatte Meister das Prisidium des Nationalrats 1902 inne.

10. Die berufliche Lautbahn der forstlichen Parlamentarier

Nicht selten fiihrt die politische Laufbahn vom Ausgangsberuf weg in
ein politisches Vollamt, insbesondere zur Mitgliedschaft einer kantonalen
Exekutive. Von den 24 ermittelten Forstleuten haben zehn ihren angestamm-
ten Beruf auch als eidgendssische Parlamentarier weiterhin ausgetibt. Zehn
hatten bereits vor ihrer Wahl in die eidgendssischen Rite die politische
Laufbahn eingeschlagen. SchlieBlich haben vier eine mit ihrem Ausgangs-
beruf wenig verwandte Titigkeit ausgeiibt.

Als praktizierende Forstleute haben ihr parlamentarisches Mandat aus-
geiibt: Der ziircherische Forstmeister Ulrich Meister, Vater; er stand 48 Jahre
dem damaligen III. Forstkreis vor. Sein Sohn Ulrich Meister war 39 Jahre
Forstmeister der Stadt Ziirich. Gleichzeitig war er in der Politik, im Militir
und im Pressewesen an fiihrender Stelle tdtig. Baldinger ist als Kreisober-
forster und spiter Kantonsoberforster des Aargaus dem Forstwesen treu-
geblieben. Zu Beginn seiner Laufbahn versuchte er den Weg des Berufs-
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politikers einzuschlagen. Er unterlag 1876 bei der Stadtammannwahl in
Baden. Schlup und Schnyder waren als Kreisoberforster zur Hauptsache in
Aarberg und Neuenstadt titig. Der Freiburger Radikale Liechti stand dem
Forstkreis des See- und Broyebezirkes vor und verwaltete spéter die Domi-
nen der Stadt Murten. Steiner war Gemeindefoérster und Landwirt in
Reitnau AG, Knobel Kantonsoberforster von Schwyz, Fenk sanktgallischer
Revierforster; schlieBlich ist der heute einzige forstliche Reprisentant
Dr. Griinig Stadtoberforster in Baden.

Die folgenden haben sich nach dem Forststudium und der forstlichen
Titigkeit ganz der Politik zugewandt: Blanchenay war nur zwei Jahre Forst-
inspektor des 2. waadtlandischen Forstkreises. Er wurde Regierungsrat und
spiter Zolldirektor in Lausanne. Briatte wirkte 17 Jahre als Forstinspektor.
Nach der waadtliandischen Revolution 1845 wurde er zum Regierungsrat
gewihlt. In dieser Stellung hat er die «Commission des foréts» zweimal pri-
sidiert. Der Freiburger de Schaller hatte 18 Jahre den Posten des freiburgi-
schen Kantonsoberforsters inne, ehe er Regierungsrat und spiter wihrend
15 Jahren Eisenbahndirektor der Bern—Freiburg—Lausanne-Bahn wurde.
Dapples hatte ein bewegteres Schicksal. Er versah die Stellen des Forstinspek-
tors der Kreise La Cote und Lausanne. 1843 bis 1848 war er Stadtprisident
von Lausanne. Wihrend der drei folgenden Jahre wirkte.er als Stadtforst-
verwalter von Lausanne, um anschlieBend erneut wiahrend zehn Jahren als
Stadtprédsident zu amten. Er betdtigte sich auch als Eisenbahnpolitiker und
vertrat 1860 als auBerordentlicher Botschafter in Berlin und Petersburg die
Schweizer Interessen im Savoyer Handel. Den Lebensabend verbrachte er als
wohlhabender Rentner in Nizza. Weber hatte eine Ausbildung als Agronom
erhalten, aber gleichzeitig forstliche und nationalékonomische Studien be-
trieben. Im Alter von 30 Jahren wurde er zum bernischen Regierungsrat
gewiihlt. Spiter erfolgte seine Wahl zum Direktor der Gotthardbahn. Her-
tenstein war als Forsteinrichter und Forstmeister 24 Jahre lang titig. Hierauf
erfolgte seine Wahl zum Regierungsrat und bereits siecben Jahre spiter zum
Bundesrat. De Techtermann wirkte zehn Jahre als Forstinspektor des 2. frei-
burgischen Forstkreises. Nach achtjihriger Zugehorigkeit zum Regierungsrat
wendete er sich dem Militdr zu und wurde Kommandant des 1. Armeekorps.
Riniker war wihrend 20 Jahren im aargauischen Forstdienst (Adjunkt,
Oberforster, Kantonsoberforster) titig. Hierauf erfolgte seine Wahl zum
Regierungsrat. In dieser Stellung verstarb er fiinf Jahre spiter. Auch der
Waadtlinder Jordan war 12 Jahre Kreis- und Kantonsforstinspektor, ehe
seine Wahl zum Regierungsrat erfolgte. Der Blindner Huonder war vor sei-
ner Wahl zum Regierungsrat Kantonsoberforster in Appenzell-Innerrhoden
(sechs Jahre) und 17 Jahre Kreisoberforster in Disentis.

Bemerkenswert ist die teilweise lange forstliche Titigkeit vor dem Ein-
tritt in die kantonale Regierung. Die meisten forstlichen Parlamentarier ver-
fiigen iiber eine jahrelange praktische Titigkeit und Erfahrung.
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Ein anderer Werdegang war den restlichen vier Forstleuten beschieden.
Von Werdt betitigte sich nie forstlich, sondern als Ingenieur. Daneben be-
wirtschaftete er das Gut seiner Familie in Toffen BE. Erismann fiihrte tiber
49 Jahre die Kuranstalt und den Gutsbetrieb Brestenberg am Hallwilersee.
Péteut wirkte wihrend sieben Jahren als Forster im Berner Jura und wurde
anschlieBend Regierungsstatthalter und Bankverwalter in-Moutier. Yersin
lebte als Gutsbesitzer in der «La Cote».

Nach der zeitlichen Verteilung ist der Anteil der praktizierenden Forster
und der Berufspolitiker unterschiedlich. Von den sechs forstlichen Parla-
mentariern der Zeit von 1848 bis 1871 hat nur einer (Meister, Vater) den
Forstberuf weiterhin ausgeiibt. Von den 13 Parlamentariern der Zeitspanne
1872—1919 blieben fiinf im Forstberuf titig (Baldinger, Schlup, Schnyder,
Meister Sohn, Liechti). Fiinf schlugen die Magistratenlaufbahn ein und drei
waren anderweitig titig. Nach 1919 iiberwog der Anteil der weiterhin forst-
lich Titigen (Fenk, Steiner, Knobel und Griinig). Nur Huonder war von
1927 bis 1935 biindnerischer Regierungsrat.

Der Wechsel vom Forstberuf in eine kantonale Exekutive ist auch in vier
weiteren Fillen erfolgt. Diese Regierungsriite haben aber nie der Bundes-
versammlung angehort. Sie waren alle vor ihrer Wahl ebentfalls lingere Zeit
forstlich titig. Es sind der St. Galler Ludwig Zollikofer (1838—1923), der
Schwyzer Anton Diiggelin (1857—1910), der Berner Friederich von Watten-
wyl (1852—1912) und der Freiburger Marcel von der Weid (1866—1949).

11. Welche Griinde diirften zur hohen Vertretung mafigebend gewesen sein ?

Man kénnte annehmen, dal3 das strenge Bundesgesetz betreffend die eid-
genossische Oberaufsicht iiber die Forstpolizei aus dem Jahre 1876 den Be-
rufsstand in der Offentlichkeit nicht attraktiver gemacht hat. Die forstlichen
Parlamentarier stammen mit einer Ausnahme nicht aus Gebirgskantonen.
Die forstlichen Parlamentarier vor der Jahrhundertwende stammen auch
nicht aus dem eidgenossischen Forstgebiet, welches im Sinne des Gesetzes mit
dem Hochgebirge identisch sein sollte. Ihr forstlicher Wirkungsbereich war
somit durch die Bundesgesetzgebung vor 1897 nicht betroffen.

Unter dem Majorzwahlsystem, das bis 1919 galt, ist die Auswahl in erster
Linie durch die Personlichkeit bedingt. Ohne Zweifel wird die Notwendig-
keit verschiedener forstrechtlicher Regelungen bei vielen Forstleuten die
Freude am Politisieren geweckt haben. Der Forstmann mul} sich zudem in
seinem Beruf mit verschiedenen Fragen des 6ffentlichen Lebens auseinander-
setzen. s ist daher verstindlich, wenn er sich mehr und mehr zur Politik
hingezogen fiihlte und Moglichkeiten einer politischen [aufbahn wahr-
genommen hat. Unter dem Majorzwahlsystem war es ferner mdoglich, sich
auch ohne den Riickhalt eines Parteiapparates durchzusetzen. So war Bal-
dinger vorerst liberal. Nach Differenzen mit der Partei gehorte er ab 1887
noch wihrend 20 Jahren als «Wilder» dem Nationalrat an. Ganz sicher
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waren fur einen Forstmann die Wahlchancen bei einer direkten Wahl der
Person groBer, als wenn er bloB auf einer Parteiliste nominiert war. Nicht
selten erfolgt heute eine Nomination aus regionalen, berutlichen oder gesell-
schaftlichen Riicksichten. Durch seine berufliche Titigkeit gelangt der For-
ster in Kontakt mit vielen Schichten der Bevolkerung. Sein weitgespanntes
Arbeitsgebiet, das von biologischen, bautechnischen bis zu volkswirtschaft-
lichen und rechtlichen Fragen reicht, erlaubte ihm, kompetent auf verschie-
denen Gebieten zu wirken. Ferner dirfte auch die militdarische Aktivitit, die
bei verschiedenen forstlichen Parlamentariern ausgeprigt war, ihre Beliebt-
heit vergroBert haben.

Warum sind Forstleute im 20. Jahrhundert in auffallend geringerer Zahl
als Mitglieder der eidgenossischen Rite zu finden? An forstlichen Kandi-
daten hat es nicht gefehlt. Bei den letzten Nationalratswahlen 1967 waren
drei Forstingenieure als Kandidaten portiert. Auch bei fritheren National-
ratswahlen waren stets zwei bis vier auf den Kandidatenlisten zu finden. Um
heute ernsthafte Wahlchancen zu besitzen, mul} ein Kandidat nicht nur von
einer zahlenmifig starken Partei portiert werden. Er braucht die propagan-
distische und auch finanzielle Unterstiitzung von Verbidnden und andern
Interessenkreisen. In der Regel werden pro Gewihlten fiir spezielle Aktionen
Betrdge in vier- bis fiinfstelliger GréBenordnung aufgewendet. Anstelle
friitherer volkstiimlicher Popularitit tritt heute viel hdufiger der Interessen-
vertreter. Noch im letzten Jahrhundert war die Zusammensetzung des Parla-
mentes durch Regierungsrite, Fabrikherren, Unternehmer, wohlhabende
Kreise sowie Vertreter liberaler Berufe (Juristen) geprigt. Die heutige Struk-
tur ist eine andere. Neben den Mitgliedern kantonaler und kommunaler
Exekutiven sind namentlich die Sekretire von Verbinden, Interessengrup-
pen sowie Wirtschaftsjuristen zu finden. Zudem wird sich die zeitliche Inan-
spruchnahme durch den Forstberuf nur ausnahmsweise mit einer regen
politischen Aktivitit vereinbaren lassen. Die Bedingungen und die Chancen
einer Wahl sind heute fiir einen Beamtenberuf, der zwar wichtige, aber nicht
gewichtige Interessen zu vertreten hat, bestimmt kleiner geworden. Damit
diirfte sich die geringere Hiufigkeit erklidren lassen, denn es ist nicht anzu-
nehmen, daf} die Voraussetzungen der Forstleute fiir die Ausiibung eines
parlamentarischen Mandates geringer geworden sind.

12. Die parlamentarische Aktivitit in forstlichen Sachfragen

Neben der Aufziahlung der forstlichen Parlamentarier und einigen sozio-
logischen Hinweisen interessiert in diesem Zusammenhang die forstliche
Wirksamkeit. Einem solchen Vorhaben kann generell nicht entsprochen
werden. Einerseits miite die Aktivitit jedes einzelnen untersucht werden,
anderseits wiren die forstlichen Traktanden zu studieren. Der Parlamenta-
rier verfiigt iiber verschiedenartige Interventionsmdoglichkeiten. Motion und
Postulat sind Forderungs- und Vorschlagsrechte. Interpellation und Anfrage
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Anzahl Forstleute im Nationalrat und Standerat

T —

6— _

5 g == Sl

4- n m

3—] L] f4

2“‘ 1“‘"““"

| m
1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1820 1930 - 1940 1950 1960

sind Mittel der Erkundigung. Die Debatten erlauben die Stellungnahme
und die Vertretung einer Meinung. Die 6ffentlich wahrnehmbare Aktivitit
gibt die EinfluBmdéglichkeiten nur teilweise wieder. Ein groBer Teil der
Wirksamkeit eines Parlamentariers spielt sich 6ffentlich nicht direkt sichtbar
ab: Arbeit in den Kommissionen, in der Partei, privater Kontakt. Die Stel-
lung bringt den Parlamentarier in Beriihrung mit der Regierung und den
Spitzen der Verwaltung. Er gelangt in Beziehung mit Kreisen der Wirtschaft
und Kultur. Aus der zeitlichen Distanz ist es daher sehr schwierig, die Ein-
fluBnahme und die Bedeutung auf die Meinungsbildung zu ermitteln.

Die Forstleute waren in der zweiten Hilfte des letzten Jahrhunderts
zahlreich im Parlament vertreten. Es ist gleichzeitig die fruchtbare Zeit der
forstgesetzlichen Ordnung auf Bundesebene. Es besteht daher die Ver-
mutung, dal3 der fachliche Einfluf} grof3 und erfolgreich war. Wohl war die
Zeit reif fiir solche Regelungen. Sie mubliten aber in den Riten durchgesetzt
werden. Forstleute haben nicht nur entsprechende Vorst6Be unternommen.
Sie prisidierten auch die Kommissionen und haben sich in den Debatten
eingesetzt. Ein Mann muB in diesem Zusammenhang ganz besonders erwidhnt
werden: der aargauische Kantonsoberforster und Nationalrat Emil Baldin-
ger. Hohepunkt dieser Bestrebungen war die Verfassungsrevision 1897 iiber
die Ausdehnung der forstpolizeilichen Oberaufsicht des Bundes iiber das
ganze Hoheitsgebiet. Sie gab zudem Anlaf3 zur Revision des Bundesgesetzes
betreffend die eidgendssische Oberaufsicht iiber die Forstpolizei, welche 1902
abgeschlossen wurde. Die Verfassungsrevision vom 11. Juli 1897 ist {ibrigens
die einzige Volksabstimmung, in der auf Bundesebene der Stimmbiirger zu
einer forstlichen Anlegenheit Stellung zu nehmen hatte. Mit 156102 Ja zu
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89561 Nein und bei 14 4/2 zu 5 2/2 Standesstimmen wurde die Verfassungs-
dnderung iiberzeugend angenommen.

Nlcht nur in der Vergangenheit, auch heute ist es wichtig, dal} die Wald-
wirtschaft und ganz besonders die Bedeutung des Waldes in unserem Raum
vertreten wird. Insbesondere haben biuerliche Kreise, die der Waldwirt-
schaft nahestehen, forstliche Interessen vertreten. Seit Mirz 1967 besteht
eine uberparteﬂlche forstliche Gruppe.

Durch seine Bildung ist der Jurist fir die pohusche Laufbahn pridesti-
niert. Er kennt die rechtliche, staatliche und organisatorische Ordnung und
ist mit der parlamentarischen Arbeitsweise vertraut. Sobald aber sachliche
Fragen im Vordergrund stehen, braucht es die Kompetenz des Fachmannes.
Angesichts des komplexen Gebildes Wald und seiner vielfdltigen Ausstrah-
lungen bedarf es einer ganz besonders guten Vertrautheit und Kenntnis
dieses Objektes. Neben den wirtschaftlichen Fragen muf} die unmittelbare
und mittelbare Bedeutung des Waldes in unserem Lebensraum ermessen
und aufgezeigt werden. Wer eine forstliche Ausbildung genossen hat und
im Forstwesen tdtig ist oder war, vermag die vielen Beriihrungspunkte zwi-
schen Wald und Allgemeinwohl besonders gut zu tiberschauen. Diese Kennt-
nis ist beim Forstfachmann ausgeprigt. Er wird die politischen Probleme
stets bewuB3t oder unbewuBt auch unter dem forstlichen Gesichtspunkt be-
trachten. Der angestammte Beruf wird daher in der parlamentarischen
Aktivitiat durchdringen. Aus diesem Grund ist die direkte Prisenz von Forst-
leuten in der Bundesversammlung auch in Zukunft wichtig und erwiinscht.
Mit dem Gewicht des Parlamentariers wird er neben den waldwirtschaft-
lichen die vielfdltigen Ausstrahlungen darzustellen und zu vertreten wissen.

Résumé

On a pu dénombrer 24 forestiers ayant fait partie du Conseil National ou du
Conseil des Etats entre 1848 et aujourd’hui. La distribution dans le temps et la
durée des fonctions parlementaires sont analysées. Les parlementaires forestiers
provenaient de 8 cantons. Ils appartenaient pour la plupart aux partis du centre et
aux radicaux. 10 forestiers exercaient la profession apres leur élection; 10 furent
¢élus alors qu'ils avaient déja choisi une carriére politique sur le plan cantonal;
4 enfin exercérent d’autres métiers. Pour terminer, les probabilités d’élection de
forestiers et leur engagement en faveur de problémes forestiers au parlement sont
examinés.

Literatur

Gruner, Erich, 1966: Helvetia Politica. Die schweizerische Bundesversammlung 1848—1920.
Bd. 1 Biographien, Bd. 2 Soziologie und Statistik. Bern, Franke

Henne, A., 1937: Inhaltsverzeichnis der Zeitschriften des Schweizerischen Forstvereins 1850
bis 1936. Bern, Biichler

Henne, A., 1937: Autorenverzeichnis der Zeitschriften des Schweizerischen Forstvereins 1850
bis 1936. Bern, Biichler

Historisch-Biographisches Lexikon der Schweiz, Neuenburg 1921

Die Zitate bei biographischen Angaben wurden direkt angegeben.

909



	Forstleute als eidgenössische Parlamentarier

